
Naturpark-Scout Wöhrstein und Partner GbR
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
Firma Naturpark-Scout Wöhrstein und Partner GbR, Betreiber des Internetportals 
naturparkscout.de (im folgenden Portalanbieter genannt).

1	 Allgemeines
	 Diese AGB regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen dem Portalanbieter Natur-

park-Scout Wöhrstein und Partner GbR und den Gemeinden, die das Portal anbieten (Kunden). 
Sie gelten nicht für die Rechtsbeziehung zwischen dem Portalanbieter und den Nutzern des 
Internetportals naturparkscout.de. Sie gelten auch nicht für die Rechtsbeziehung zwischen den 
Anbietern von Reise- und/oder Unterkunftsinformationen und deren Kunden aus einem über 
das Portal angebahnten Reise- und/oder Unterbringungsvertrag.

	 Der Portalanbieter ist berechtigt, diese AGB jederzeit rechtsverbindlich zu ändern oder zu er-
gänzen. Änderungen oder Ergänzungen werden mit der Veröffentlichung auf den Seiten 
naturparkscout.de für Kunden wirksam.

2	 Vertragsgegenstand
2.1	 Der Portalanbieter stellt seinen Kunden auf dem Internetportal www.naturparkscout.de eine 

Informationsplattform für deren touristische Angebote zur Verfügung. Das Portal beinhaltet 
Kartenmaterial und ein attributiertes Wegenetz für Mountainbiking und Wandern. Bei den 
vom Kunden eingestellten Angeboten kann es sich um Touren sowie um touristische Punkte 
(POIs) handeln. Der Portalanbieter bietet dem Kunden zusätzlich die Möglichkeit, das vorhan-
dene Wegenetz digital zu erfassen und zu attributieren. Der vereinbarte Leistungsumfang ein-
schließlich der Art der Darstellung des Auftritts sowie die Preise für die verschiedenen Darstel-
lungen ergeben sich aus einzelvertraglichen Vereinbarungen.

2.2	 Mit dem Abschluss eines Vertrages erwerben Kunden das Recht, Inhalte des POIs in das Portal 
einzupflegen sowie das Portal in den eigenen Internetauftritt zu integrieren bzw. zu verlinken. 
Der Kunde hat das Recht mit dem Naturparkscout zu werben und das Logo des Naturparkscout 
analog oder digtal zu verwenden.

2.3	 Der Portalanbieter ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen das Portal nicht mehr anzubieten 
oder zu ändern, oder die zugrunde liegende Technologie zu ändern, oder auf eine andere Tech-
nologie umzustellen, ohne dass den Vertragspartnern hierdurch Ansprüche erwachsen.

2.4	 Der Portalanbieter behält sich eine jederzeitige Änderung der Preise, Zahlungsmodalitäten und 
Laufzeiten vor.

2.5	 Der Portalanbieter ist berechtigt, das Portal für Wartungsarbeiten und Updates zu schließen. 
Der Portalanbieter wird Zeit und Länge der Wartungsarbeiten und Updates auf ein notwendi-
ges Minimum reduzieren. Reguläre Wartungszeiträume werden auf dem Portal veröffentlicht.

2.6	 Der Vertrag zwischen Portalanbieter und Kunde wird jeweils für ein Jahr geschlossen. Die Lauf-
zeit verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, sofern der Vertrag nicht spätes-
tens 4 Wochen vor Ablauf eines Jahres von einem der Vertragspartner gekündigt wird.

3	 Zahlung
3.1	 Die Zahlung für einen Nutzung wird fällig mit der Bereitstellung eines redaktionellen Zugangs 

zum naturparkscout.de und der Bereitstellung des Kartenmaterials.
3.2	 Der Portalanbieter erhält die Zahlung ausschließlich für die Platzierung der Informationen im 

Portal, er erhält kein Entgelt für über das Portal zustande gekommene Buchungen oder sonsti-
ge Geschäftsabschlüsse.



4	 Mitteilung der Inhalte und Haftung für Inhalte
4.1	 Die Kunden sichern zu, alle im Portal veröffentlichten Informationen nach bestem Wissen zu-

sammenzustellen und Änderungsbedarf schnellstmöglich mitzuteilen.
4.2	 Der Portalanbieter übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit so-

wie für die Vollständigkeit der eingestellten Informationen.
4.3	 Das Begehen und Befahren von Wegen aus dem Angebot des naturparkscout.de erfolgt grund-

sätzlich auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit der Touren, des Wegenetzes, der Beschreibungen, 
der Karten und der GPS-Tracks kann keine Haftung übernommen werden.

4.4	 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Daten und Datensammlungen sachgerecht zu nutzen.  
Unter einer sachgerechten Nutzung verstehen die Parteien insbesondere:

	 – die Beachtung technischer Standards sowie Vorkehrungen zum Schutze der Datensicherheit,
	 – die Beachtung der Rechtsordnung.

5	 Urheber- und Nutzungsrechte
5.1	 Für die urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützten Inhalte, insbesondere Texte, Dateien, 

Bilder, Videos, Tourenverläufe, die ein Kunde auf naturparkscout.de erstellt bzw. einstellt und 
veröffentlicht, räumt er dem Portalbetreiber damit unentgeltlich das zeitlich und räumlich un-
eingeschränkte, übertragbare, nicht ausschließliche Recht ein, die Inhalte beliebig auf natur-
parkscout.de zu veröffentlichen und zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Das Nutzungsrecht 
umfasst auch die Veröffentlichung und Verwendung an anderer Stelle, unter anderen URLs, in 
anderen Medienformen, wie z.B. RSS-Feeds, Mobilfunk, Fernsehen, Druckerzeugnisse und Such-
maschineneinträge.

5.2	 Der Kunde sichert mit der Veröffentlichung seiner Inhalte zu, dass er über die eingeräumten 
Rechte verfügt oder verfügen darf. Der Nutzer stellt den Portalbetreiber von berechtigten An-
sprüchen Dritter frei, die gegen den Portalbetreiber oder die gesetzlichen Vertreter oder die 
Erfüllungsgehilfen des Portalbetreibers aufgrund der unberechtigten Nutzung von Inhalten 
geltend gemacht werden. Der Nutzer übernimmt die durch die Veröffentlichung seiner Inhal-
te verursachten Kosten, die den Portalbetreiber und seinen gesetzlichen Vertretern und Erfül-
lungsgehilfen entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverteidi-
gung.

6	 Allgemeine Bestimmungen
6.1	 Diese AGBs unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des einheitlichen UN-Kaufrechts. Gerichtsstand, soweit rechtlich zulässig, ist Freiburg 
im Breisgau.

6.2	 Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der AGBs ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr ver-
pflichten sich die Parteien, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine Regelung zu treffen, die 
dem Gewollten am nächsten kommt.


